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§ 1 
Geltungsbereich der Prüfungsordnung 

 
Diese Prüfungsordnung gilt für das Studium im Masterstudiengang Design Projects an der Hochschule 
Niederrhein. 
 

 
§ 2 

Ziel des Studiums; Zweck der Prüfung; Mastergrad 
 
(1) Ziel des Studiengangs ist die gestalterisch / wissenschaftliche und berufsqualifizierende Ausbil-
dung der Studierenden für die Ausübung des Berufs Designer in leitender und forschender Funktion. 
Dazu werden die im Bachelorstudiengang erlernten Fertigkeiten um Komplexität der Aufgabenstel-
lungen, historische, gesellschaftliche und zukunftsreflektierende Fragen vertieft. Insbesondere wird 
dabei die Förderung der Selbstständigkeit der Studierenden in vertiefenden und autonomen Projekten 
gefördert. Der Masterabsolvent ist eine unabhängig handelnde, forschende und strategisch vielseitig 
versierte Designerpersönlichkeit. Insbesondere für die Entwicklung praxis- und theorierelevanter Fra-
gestellungen für Design ist der Absolvent gerüstet und eignet sich für leitende Positionen im Berufs-
feld Design. 
 
(2) Das Studium wird durch die Masterprüfung abgeschlossen. Sie dient der Feststellung, ob der Stu-
dierende bei Beurteilung seiner individuellen Leistung das Ziel des Studiums erreicht hat. 
 
(3) Aufgrund der bestandenen Masterprüfung wird von der Hochschule Niederrhein der akademische 
Grad „Master of Arts“, abgekürzt „M. A.“, verliehen. 
 
 

§ 3 
Studienvoraussetzungen 

 
(1) Voraussetzungen für den Zugang zum Studium sind 

1. der Nachweis des Abschlusses eines mindestens 210 ECTS-Punkte umfassenden Bachelor- oder 
Diplomstudienganges der Fachrichtung Design oder einer verwandten Disziplin an einer deutschen 
Hochschule oder eines Abschlusses an einer ausländischen Hochschule, der dem vorgenannten 
mindestens gleichwertig ist, sowie 

2. eine Abschlussnote in dem betreffenden Studiengang von mindestens „gut“ (2,5), bei einem im 
Ausland erworbenen Abschluss eine mindestens äquivalente Note oder alternativ „A“ oder „B“ 
nach der ECTS-Notenskala, sowie 

3. der Nachweis der spezifischen Eignung, die das Erreichen des Studienzieles erwarten lässt. Die 
spezifische Eignung wird durch Sichtung eines Projektportfolios aus Studium und/oder Beruf und 
des Exposés zum Masterthema sowie aufgrund eines Bewerbungsgespräches durch eine vom Fach-
bereichsrat gewählte Kommission in einem gesonderten Verfahren festgestellt. Einzelheiten des 
Verfahrens regelt die Hochschule Niederrhein in einer eigenen Ordnung. 

 
(2) Wird der Abschluss eines Studienganges nachgewiesen, der statt 210 nur 180 ECTS-Punkte um-
fasst, kann sie Einschreibung abweichend von Absatz 1 Nr. 1 mit der Auflage erfolgen, dass während 
des Masterstudiums in ein oder mehreren freien Projekten, die mit der Hochschule abgestimmt sind 
und von ihr betreut werden, mindestens bacheloradäquate Leistungen im Umfang von 30 ECTS-
Punkten nachträglich erbracht werden. In geeigneten Fällen besteht auch die Möglichkeit, in der beruf-
lichen Praxis erworbene Kompetenzen auf das vorausgesetzte Studienpensum anzurechnen. Die Zulas-
sung zur Masterarbeit wird von dem Erwerb dieser Kompetenzen abhängig gemacht (§20 Abs. 1 Nr. 
3). 
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§ 4 
Regelstudienzeit; Gliederung des Studiums; Studienvolumen 

 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Prüfungen drei Semester. 
 
(2) Das Studium ist in fünf Module gegliedert, denen nach § 5 Abs. 5 in der Summe 90 Kreditpunkte 
zugeordnet sind. Bis auf die Masterarbeit sind alle Module in Lehrveranstaltungen unterteilt. Ein 
Großteil der Lehrveranstaltungen wird in Form von Projektarbeit durchgeführt. 
 
(3) Das Studienvolumen beträgt 48 Semesterwochenstunden. 
 
(4) Alles Nähere zum Aufbau des Studiums sowie zu Art und Umfang der Module ergibt sich aus 
dem als Anlage beigefügten Prüfungs- und Studienplan. 
 
 

§ 5 
Gliederung der Masterprüfung; Kreditpunktsystem 

 
(1) Die Masterprüfung gliedert sich in studienbegleitende Prüfungen und einen abschließenden Prü-
fungsteil, bestehend aus der Masterarbeit, ihrer Präsentation und einem Kolloquium. 
 
(2) Die studienbegleitenden Prüfungen sind lehrveranstaltungsbezogen. Die jeweilige Veranstaltung 
wird mit dem Bestehen der Prüfung, welche in der Regel direkt im Anschluss an die Veranstaltung 
stattfindet, inhaltlich in vollem Umfang abgeschlossen. Das Thema der Masterarbeit wird unabhängig 
von Veranstaltungsinhalten festgelegt und in der Regel zu Beginn des dritten Semesters ausgegeben. 
 
(3) Der Studienverlauf und das Prüfungsverfahren sind so zu gestalten, dass das Studium einschließ-
lich der Prüfungen innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. 
 
(4) Prüfungsverfahren müssen die Inanspruchnahme von Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz 
und dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit ermöglichen sowie Ausfallzeiten durch die Pflege 
von pflegebedürftigen Angehörigen berücksichtigen. Ist eine zeitliche Anpassung von Verfahrensab-
läufen erforderlich, bedarf es in der Regel eines Antrags des Prüflings. 
 
(5) Die Masterprüfung wird nach einem Kreditpunktesystem abgelegt. Alle Module sind entspre-
chend dem European Credit Transfer System (ECTS) mit Kreditpunkten bewertet. Die Anzahl der zu-
geordneten Kreditpunkte richtet sich nach dem Lern- und Arbeitsaufwand, der in der Regel für die 
Absolvierung des jeweiligen Moduls benötigt wird. Gemäß den Vereinbarungen des ECTS steht ein 
Kreditpunkt für einen Arbeitsaufwand des Studierenden von 30 Stunden. Grundlage für die Vergabe 
der Kreditpunkte ist die Annahme, dass der Arbeitsaufwand eines Studienjahres insgesamt mit 60 
Kreditpunkten zu bewerten ist. Die Kreditpunkte eines Moduls werden dem Studierenden zuerkannt, 
sobald er alle zugehörigen Prüfungen bestanden hat. Erworbene Kreditpunkte werden dem Studieren-
den auf einem Kreditpunktekonto gutgeschrieben, das der Prüfungsausschuss für ihn führt. 
 
 

§ 6 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufga-
ben ist ein Prüfungsausschuss zu bilden. Der Prüfungsausschuss ist ein unabhängiges Organ der Hoch-
schule Niederrhein und Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrensrechts. Er besteht aus dem Vor-
sitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und fünf weiteren Mitgliedern. Der Vorsitzende, der 
stellvertretende Vorsitzende und zwei weitere Mitglieder werden aus dem Kreis der Professoren, ein 
Mitglied aus dem Kreis der akademischen Mitarbeiter und zwei Mitglieder aus dem Kreis der Studie-
renden vom zuständigen Fachbereichsrat gewählt. Entsprechend wird für die Mitglieder des Prüfungs-
ausschusses, mit Ausnahme des Vorsitzenden sowie des stellvertretenden Vorsitzenden, je ein Vertre-
ter gewählt. Die Amtszeit der hauptberuflich an der Hochschule tätigen Mitglieder und ihrer Vertreter 
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beträgt vier Jahre, die der studentischen Mitglieder und ihrer Vertreter ein Jahr. Wiederwahl ist zuläs-
sig. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss achtet auf die Einhaltung der Prüfungsordnung. Er organisiert die Prüfun-
gen und sorgt für deren ordnungsgemäße Durchführung. Die Zuständigkeit des Dekans gemäß § 27 
Abs. 1 HG bleibt unberührt. Der Prüfungsausschuss ist insbesondere zuständig für die Entscheidung 
über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Darüber hinaus hat der 
Prüfungsausschuss dem Fachbereichsrat über die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten jähr-
lich zu berichten. Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung und der Studienpläne. Der 
Prüfungsausschuss kann die Erledigung seiner Aufgaben für Regelfälle auf den Vorsitzenden übertra-
gen; dies gilt nicht für die Entscheidung über Widersprüche. 
(3) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben dem Vorsitzenden oder dem stellvertre-
tenden Vorsitzenden und zwei weiteren Professoren mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mit-
glieder anwesend sind. Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden. Der akademische Mitarbeiter sowie die studentischen Mitglieder des Prü-
fungsausschusses wirken bei pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen, insbesondere bei der 
Anrechnung oder sonstigen Beurteilung von Studien- und Prüfungsleistungen und der Bestellung von 
Prüfern und Beisitzern, nicht mit. An der Beratung und Beschlussfassung über Angelegenheiten, die 
die Festlegung von Prüfungsaufgaben oder die ihre eigene Prüfung betreffen, nehmen die studenti-
schen Mitglieder des Prüfungsausschusses nicht teil. 
 
(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, bei der Abnahme von Prüfungen zuge-
gen zu sein. Ausgenommen sind studentische Mitglieder des Prüfungsausschusses, die sich am selben 
Tag der gleichen Prüfung zu unterziehen haben. 
 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, deren Stellvertreter, die Prüfer und die Beisitzer unter-
liegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 
 
(6) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder seines Vorsitzenden sind dem Prüfling 
unverzüglich mitzuteilen. Dem Prüfling ist vorher Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu geben. 
 
 

§ 7 
Prüfer und Beisitzer 

 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und die Beisitzer. Zum Prüfer darf nur bestellt werden, 
wer mindestens die entsprechende Masterprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt oder eine 
vergleichbare Qualifikation erworben hat und, sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung er-
fordern, in dem Fachgebiet, auf das sich die Prüfung bezieht, eine selbstständige Lehrtätigkeit ausge-
übt hat; sind mehrere Prüfer zu bestellen, soll mindestens ein Prüfer in dem betreffenden Prüfungsfach 
gelehrt haben. Zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer mindestens die entsprechende Masterprü-
fung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt oder eine vergleichbare Qualifikation erworben hat 
(sachkundiger Beisitzer). Die Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Prüfungsverpflichtungen möglichst gleichmäßig 
auf die Prüfer verteilt werden. 
 
(3) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass dem Prüfling die Namen der Prüfer 
rechtzeitig bekannt gegeben werden. Die Bekanntgabe soll zugleich mit der Zulassung, in der Regel 
mindestens zwei Wochen vor der Prüfung oder, bei der Masterarbeit, mit der Ausgabe des Themas er-
folgen. Die Bekanntgabe durch Aushang ist ausreichend. 
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§ 8 
Anrechnung von Prüfungsleistungen 

 
(1) Leistungen, die im gleichen Studiengang an anderen Fachhochschulen im Geltungsbereich des 
Grundgesetzes erbracht worden sind, werden von Amts wegen angerechnet. Leistungen in anderen 
Studiengängen oder an anderen Hochschulen sowie an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufs-
akademien im Geltungsbereich des Grundgesetzes sind bei Gleichwertigkeit anzurechnen; dies gilt auf 
Antrag auch für Leistungen an Hochschulen außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes. Die 
Absätze 1 und 2 gelten für die Anrechnung von Studienzeiten entsprechend, soweit diese notwendig 
ist. 
 
(2) Auf Antrag kann die Hochschule sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der Grundlage 
vorgelegter Unterlagen auf den Studiengang anrechnen. 
 
(3) Über Anrechnungen nach den Absätzen 1 bis 2 entscheidet der Prüfungsausschuss, im Zweifels-
fall nach Anhörung der für die Module zuständigen Prüfer. 

 
 

§ 9 
Bewertung von Prüfungsleistungen 

 
(1) Prüfungsleistungen sind, je nach Festlegung im Prüfungs- und Studienplan, entweder differenziert 
durch Noten oder als „bestanden“ oder „nicht bestanden“ zu bewerten. Die Bewertungen der einzelnen 
Prüfungsleistungen werden vom Prüfer festgesetzt. 
 
(2) Sind mehrere Prüfer an einer Prüfung beteiligt, so bewerten sie die gesamte Prüfungsleistung ge-
meinsam, sofern nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist. Im Fall benoteter Prüfungen ergibt 
sich bei nicht übereinstimmender Bewertung die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewer-
tungen. 
 
(3) Für die Bewertung benoteter Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden: 

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 

2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen 
liegt; 

3 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen genügt; 

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt; 

5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht 
mehr genügt. 

Zur weiteren Differenzierung der Bewertung können um 0,3 verminderte oder erhöhte Notenziffern 
verwendet werden; die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen. Absatz 2 Satz 2 bleibt unbe-
rührt. 
 
(4) Bei der Bildung von Noten aus Zwischenwerten ergibt ein rechnerischer Wert 

bis 1,5 die Note „sehr gut“, 

über 1,5 bis 2,5 die Note „gut“, 

über 2,5 bis 3,5 die Note „befriedigend“, 

über 3,5 bis 4,0 die Note „ausreichend“, 

über 4,0 die Note „nicht ausreichend“. 

Hierbei werden Zwischenwerte nur mit der ersten Dezimalstelle berücksichtigt; alle weiteren Stellen 
hinter dem Komma werden ohne Rundung gestrichen.  
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(5) Eine benotete Prüfung ist bestanden, wenn die Prüfungsleistung mindestens als „ausreichend“ 
(4,0) bewertet worden ist. 
 
(6) Eine unbenotete Prüfung wird als „bestanden“ bewertet, wenn die erbrachte Leistung den Anfor-
derungen genügt oder trotz ihrer Mängel noch genügt. Sie wird als „nicht bestanden“ bewertet, wenn 
die erbrachte Leistung den Anforderungen wegen erheblicher Mängel nicht mehr genügt.  
 
(7) Die Note eines Moduls, in dem mehrere studienbegleitende Prüfungen abzulegen sind, wird aus 
dem Mittel der in diesen Prüfungen erreichten Einzelnoten gebildet. Dabei werden als Notengewichte 
die Kreditpunktwerte zugrunde gelegt. 
 
(8) Die Bewertung von Klausurarbeiten sowie Studien- oder Projektarbeiten wird den Studierenden 
nach spätestens sechs Wochen mitgeteilt. Die Bekanntgabe durch Aushang ist ausreichend. Die Be-
wertung mündlicher Prüfungen sowie solcher Prüfungen, die mit einem Kolloquium abschließen, wird 
den Studierenden im Anschluss an die Prüfung bekannt gegeben. Die Bewertung der Masterarbeit als 
Voraussetzung für die Zulassung zur Präsentation und zum Kolloquium muss innerhalb von acht Wo-
chen erfolgen.  
 

(9) Die Gesamtnote der Masterprüfung wird durch eine ECTS-Note, die neben der absoluten eine re-
lative Bewertung der Prüfungsleistung abbildet, ergänzt. Die ECTS-Note setzt die individuelle Leis-
tung eines Absolventen ins Verhältnis zu den Leistungen der anderen Absolventen des Studiengangs. 
Danach erhalten die Absolventen, die innerhalb ihrer Vergleichsgruppe 

zu den besten 10 % gehören, die Note A, 

zu den nächstbesten 25 % gehören, die Note B, 

zu den nächstbesten 30 % gehören, die Note C, 

zu den nächstbesten 25 % gehören, die Note D, 

zu den schlechtesten 10 % gehören, die Note E. 
 
 

§ 10 
Wiederholung von Prüfungsleistungen 

 
(1) Studienbegleitende Prüfungen können, je nach Festlegung im Prüfungs- und Studienplan, entwe-
der begrenzt, das heißt zweimal oder unbegrenzt wiederholt werden. Die Masterarbeit mit zugehöriger 
Präsentation und Kolloquium kann einmal wiederholt werden. 
 
(2) Bei begrenzt wiederholbaren Prüfungen werden Fehlversuche zur Ablegung entsprechender Prü-
fungen, die in einem anderen Studiengang der Fachrichtung Design unternommen wurden, angerech-
net. 
 
(3) Eine mindestens als „ausreichend“ (4,0) bewertete Prüfungsleistung kann nicht wiederholt wer-
den. 
 
 

§ 11 
Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, wenn der Prüfling nach Beginn 
der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Satz 1 gilt entsprechend, wenn der Prüf-
ling ohne triftige Gründe die Masterarbeit oder eine sonstige, im Rahmen einer studienbegleitenden 
Prüfung anzufertigende Studien- oder Projektarbeit nicht fristgerecht abliefert. 
 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsaus-
schuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit des Prüflings 
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wird die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, so 
wird dem Prüfling mitgeteilt, dass er die Zulassung zu der entsprechenden Prüfungsleistung erneut be-
antragen kann. 
 
 
(3) Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als „nicht ausrei-
chend“ (5,0) bewertet. Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von 
dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtführenden in der Regel nach Abmahnung von der weiteren Er-
bringung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als „nicht aus-
reichend“ (5,0) bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. Wird der Prüf-
ling von der weiteren Erbringung der Prüfungsleistung ausgeschlossen, kann er verlangen, dass die 
Entscheidung vom Prüfungsausschuss überprüft wird. Dies gilt entsprechend bei Feststellungen eines 
Prüfers oder Aufsichtführenden nach Satz 1. 
 
 

§ 12 
Ziel, Umfang und Form der studienbegleitenden Prüfungen 

 
(1) In den studienbegleitenden Prüfungen soll festgestellt werden, ob der Prüfling Inhalt und Metho-
den des jeweiligen Fachgebietes in den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht und die erworbe-
nen Kenntnisse und Fähigkeiten selbstständig richtig anwenden kann.  
 
(2) Die Prüfungsanforderungen orientieren sich an dem Inhalt der Lehrveranstaltungen, die aufgrund 
des Prüfungs- und Studienplans für das entsprechende Modul angeboten werden. 
 
(3) Eine studienbegleitende Prüfung besteht, je nach Festlegung im Prüfungs- und Studienplan, ent-
weder 

a) in einer Studien- oder Projektarbeit (§ 15), 

b) in einer Studien- oder Projektarbeit mit anschließender Präsentation und Kolloquium (§ 15), 

c) in einer Klausurarbeit (§ 16) oder 

d) in einer mündlichen Prüfung (§ 17). 
 

 
§ 13 

Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungen 
 
(1) Zu einer studienbegleitenden Prüfung kann zugelassen werden, wer 

1. die Studienvoraussetzungen gemäß § 3 erfüllt und 

2. zum Zeitpunkt der Prüfung an der Hochschule Niederrhein eingeschrieben oder als Zweithörer zu-
gelassen ist.  

 
(2) Der Antrag auf Zulassung ist bis zu dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin in der Re-
gel unter Nutzung der Online-Funktion, andernfalls schriftlich an den Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses zu richten. 
 
(3) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen oder bis zu einem vom Prüfungsausschuss 
festgesetzten Termin nachzureichen, sofern sie nicht bereits früher vorgelegt wurden: 

1. die Nachweise der in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen, 

2. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung entsprechender Prüfungen und über bisheri-
ge Versuche zur Ablegung einer Masterprüfung im gleichen Studiengang und 

3. eine Erklärung darüber, ob bei mündlichen Prüfungen einer Zulassung von Zuhörern widerspro-
chen wird. 
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Ist es dem Prüfling nicht möglich, eine nach Satz 1 erforderliche Unterlage in der vorgeschriebenen 
Weise beizubringen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 
 

(4) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

a) die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 

b) die Unterlagen unvollständig sind und nicht bis zu dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Ter-
min ergänzt werden oder 

c) der Prüfling im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine nach der Prüfungsordnung erforderliche 
Prüfung im gleichen Studiengang endgültig nicht bestanden hat oder eine Prüfung, die der im Zu-
lassungsantrag genannten Prüfung entspricht, in einem verwandten oder vergleichbaren Studien-
gang endgültig nicht bestanden hat. 

 
(5) Über die Zulassung entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsausschusses und im Zweifelsfall der 
Prüfungsausschuss. Die Bekanntgabe durch Aushang ist ausreichend. 
 
 

§ 14 
Durchführung von studienbegleitenden Prüfungen 

 
(1) Prüfungstermine sollen so angesetzt werden, dass infolge der Terminierung keine Lehrveranstal-
tungen ausfallen. 
 
(2) Der Prüfungstermin wird dem Prüfling rechtzeitig, in der Regel mindestens zwei Monate vor der 
betreffenden Prüfung, bekannt gegeben. Die Bekanntgabe durch Aushang ist ausreichend. 
 
(3) Der Prüfling hat sich auf Verlangen des Prüfers oder des Aufsichtführenden mit einem amtlichen 
Ausweis auszuweisen. 
 
(4) Macht ein Prüfling mit einer Behinderung im Sinne des § 3 Behindertengleichstellungsgesetz 
durch ein ärztliches Zeugnis oder auf andere Weise glaubhaft, dass er wegen seiner Behinderung nicht 
in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so kann der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen 
Form zu erbringen. Er hat dafür zu sorgen, dass durch die Gestaltung der Prüfungsbedingungen eine 
Benachteiligung für Studierende mit Behinderung nach Möglichkeit ausgeschlossen wird; im Zweifel 
kann er weitere Nachweise der Behinderung fordern. Nachteilsausgleichende Maßnahmen können ins-
besondere sein: 

- die Verlängerung der Dauer bzw. der Bearbeitungszeit von Prüfungen 

- die Unterbrechung von zeitabhängigen Prüfungsleistungen durch individuelle Erholungspausen 

- das Splitten von Prüfungsleistungen in Teilleistungen 

- der Ersatz von schriftlichen durch mündliche Leistungen und umgekehrt 

- das Zulassen und ggf. auch Bereitstellen von Hilfsmitteln, Assistenzleistungen, adaptierten Prüfungs-
unterlagen, gesonderten Prüfungsräumen 

 
 

§ 15 
Studien- oder Projektarbeiten 

 
(1) Prüfungsleistungen in Form von Studien- oder Projektarbeiten beziehen sich auf inhaltlich um-
grenzte Aufgabenstellungen aus dem Theorie- und Praxiszusammenhang des Moduls. Thema und 
Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, dass die Bearbeitung innerhalb der vorgesehenen Frist 
abgeschlossen werden kann. Die Prüfung kann als Gruppenprüfung durchgeführt werden, wenn die 
individuelle Einzelleistung in hinreichendem Umfang nachweisbar ist. Die Prüfungsleistung besteht, je 
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nach Festlegung im Prüfungs- und Studienplan, entweder nur in einer Studien- oder Projektarbeit oder 
in einer Studien- oder Projektarbeit mit anschließender Präsentation und einem Kolloquium. 
 
(2) Anhand der in einer Studien- oder Projektarbeit gezeigten Leistungen soll festgestellt werden, ob 
der Prüfling fähig ist, eine designrelevante Aufgabe mit künstlerisch-gestalterischen Mitteln zu lösen. 
Bei einer Präsentation mit Kolloquium soll der Prüfling außerdem in der Lage sein, die Ergebnisse 
seiner Arbeit mündlich darzustellen, selbstständig zu begründen und das entsprechende Wissen anzu-
wenden. 
 
(3) Die Prüfungsaufgabe wird in der Regel von nur einem Prüfer gestellt. Aufgabenstellung, Abgabe-
termin und Abgabestelle sind dem Prüfling durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder den 
aufgabenstellenden Prüfer schriftlich mitzuteilen.  
 
(4) Bei der Abgabe einer Studienarbeit hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass er seine Arbeit 
– bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig an-
gefertigt und keine anderen als die angegebenen und bei Zitaten kenntlich gemachten Quellen und 
Hilfsmittel benutzt hat.  
 
(5) Studien- oder Projektarbeiten sind, wenn es sich um die letzte Wiederholungsprüfung handelt, 
von mindestens zwei Prüfern zu bewerten.  
 
 

§ 16 
Klausurarbeiten 

 
(1) Durch schriftliche Prüfungsleistungen in Form einer Klausurarbeit soll der Prüfling nachweisen, 
dass er in begrenzter Zeit und mit beschränkten Hilfsmitteln Probleme aus dem jeweiligen Fachgebiet 
mit geläufigen Methoden des Faches erkennen und lösen kann. 
 
(2) Die Bearbeitungszeit einer Klausurarbeit beträgt drei Stunden. 
 
(3) Eine Klausurarbeit findet unter Aufsicht statt. Über die Zulassung von Hilfsmitteln entscheidet 
der Prüfer. 
 
(4) Die Prüfungsaufgabe einer Klausurarbeit wird in der Regel von einem einzigen Prüfer gestellt. 
Der aufgabenstellende Prüfer entscheidet auch über die Zulassung von Hilfsmitteln. 
 
(5) § 15 Abs. 5 gilt entsprechend.  
 
 

§ 17 
Mündliche Prüfungen 

 
(1) In mündlichen Prüfungen soll der Prüfling nachweisen, dass er die Zusammenhänge des Prü-
fungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhänge einordnen kann. Durch 
die Prüfung soll weiterhin festgestellt werden, ob er die erforderlichen Kompetenzen erworben und die 
Lernziele erreicht hat. Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor einem Prüfer in Gegenwart eines 
sachkundigen Beisitzers oder vor mehreren Prüfern (Kollegialprüfung) als Gruppenprüfungen oder als 
Einzelprüfungen abgelegt. Bei einer Prüfung mit Beisitzer hat der Prüfer den Beisitzer vor der Festset-
zung der Note zu hören. Bei einer Kollegialprüfung bewerten die Prüfer die Prüfungsleistung gemein-
sam. 
 
(2) Eine mündliche Prüfung dauert etwa 20 bis 45 Minuten. 
 
(3) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung, insbesondere die für die Benotung 
maßgeblichen Tatsachen, sind in einem Protokoll festzuhalten. 
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(4) Studierende, die sich zu einem späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, 
werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhörer zugelassen, sofern nicht ein Prüfling 
bei der Meldung zur Prüfung widersprochen hat. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung 
und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 
 

 
§ 18 

Prüfungsmodule 
 
(1) In dem als Anlage beigefügten Prüfungs- und Studienplan werden die Module genannt, die mit 
Prüfungen abzuschließen sind.  
 
(2) Die Module eins bis vier schließen mit studienbegleitenden Prüfungen ab. Angegeben sind je-
weils die Veranstaltungen, auf die sich die Prüfungen beziehen, die Art der Verpflichtung (Pflicht oder 
Wahlpflicht), die Art der Prüfung (benotet und begrenzt wiederholbar oder unbenotet und unbegrenzt 
wiederholbar), die Prüfungsform und die Zahl der pro Modul erwerbbaren Kreditpunkte.  
 
(3) Das Modul fünf (Masterarbeit) ist ein Modul eigener Art, dessen Prüfungsverfahren in den §§ 19 
bis 24 geregelt wird. 
 
 

§ 19 
Masterarbeit 

 
(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling innerhalb einer vorgegebenen Frist ein komplexes 
Projektthema auf dem Gebiet des Designs sowohl in ihren Einzelheiten als auch in ihren fachübergrei-
fenden Zusammenhängen selbstständig bearbeiten kann. Die Masterarbeit ist nach wissenschaftlichen 
und gestalterischen Kriterien anzufertigen. Sie ist ein qualifikationsforschender Beitrag zu aktuellen 
Designforschung und weist die Reflexion aktueller, themenbezogener Debatten auf. Darüber hinaus 
zeigt die Masterarbeit dezidiert designmethodologische Überlegungen auf. Sie ist reflektiert, zeigt ge-
sellschaftliche Relevanz sowie inventives und innovatives Potenzial. Die Arbeit ist zweigliedrig ange-
legt. Das gestalterisch/wissenschaftliche Projekt wird durch eine Thesis begleitet, die die grundlegend 
gesellschaftliche Relevanz reflektiert und den Kontext zu gegenwärtigen Designprozessen deutlich 
macht. 
 
(2) Die Masterarbeit kann von jedem Professor, der gemäß § 7 Abs. 1 zum Prüfer bestellt werden 
kann, ausgegeben und betreut werden. Auf Antrag des Prüflings kann der Prüfungsausschuss auch ei-
nen Honorarprofessor oder einen mit entsprechenden Aufgaben betrauten Lehrbeauftragten zum Be-
treuer bestellen, wenn feststeht, dass das vorgesehene Thema nicht durch einen fachlich zuständigen 
Professor betreut werden kann. Die Masterarbeit darf mit Zustimmung des Prüfungsausschusses in ei-
ner Einrichtung außerhalb der Hochschule durchgeführt werden, wenn sie dort ausreichend betreut 
werden kann. Dem Prüfling ist Gelegenheit zu geben, Vorschläge für den Themenbereich der Master-
arbeit zu machen. 
 
(3) Auf Antrag sorgt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass der Prüfling rechtzeitig ein 
Thema für die Masterarbeit erhält. 
 
(4) Die Masterarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als Einzel-
leistung zu bewertende Beitrag aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderer Kri-
terien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die 
Anforderungen nach Absatz 1 erfüllt. 
 
 

§ 20 
Zulassung zur Masterarbeit 

 
(1) Zur Masterarbeit kann zugelassen werden, wer  
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1. die Studienvoraussetzungen gemäß § 3 erfüllt, 

2. während der Masterarbeit an der Hochschule Niederrhein für den Studiengang eingeschrieben oder 
gemäß § 52 Abs. 2 HG als Zweithörer zugelassen ist, 

3. im Falle einer Auflage gemäß § 3 Abs. 2 die für den Zugang zum Masterstudium noch fehlenden 
Kompetenzen erworben hat und 

 
4. 60 Kreditpunkte erworben hat. 
 
(2) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu richten. 
Dem Antrag ist eine Erklärung über bisherige Versuche zur Bearbeitung einer Masterarbeit sowie über 
bisherige Versuche zur Ablegung der Masterprüfung im gleichen Studiengang beizufügen, ferner eine 
Erklärung darüber, ob einer Zulassung von Zuhörern bei der Präsentation und beim Kolloquium wi-
dersprochen wird. In dem Antrag soll darüber hinaus angegeben werden, welcher Prüfer zur Ausgabe 
und Betreuung der Masterarbeit bereit ist. 
 
(3) Der Antrag auf Zulassung kann schriftlich bis zur Bekanntgabe der Entscheidung über den Antrag 
ohne Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurückgenommen werden. 
 
(4) Über die Zulassung entscheidet der Vorsitzende des Prüfungsausschusses und im Zweifelsfall der 
Prüfungsausschuss. Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

a) die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt oder 

b) die Unterlagen unvollständig sind oder 

c) der Prüfling im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine nach der Prüfungsordnung erforderliche 
Prüfung im gleichen Studiengang endgültig nicht bestanden hat oder eine entsprechende Master-
arbeit in einem verwandten oder vergleichbaren Studiengang endgültig nicht bestanden hat. 

 
 

§ 21 
Ausgabe und Bearbeitung der Masterarbeit 

 
(1) Die Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt unter Nennung der Prüfer über den Vorsitzen-
den des Prüfungsausschusses. Als Zeitpunkt der Ausgabe gilt der Tag, an dem das von dem Betreuer 
gestellte Thema dem Prüfling bekannt gegeben wird; der Zeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
 
(2) Der Bearbeitungszeitraum (Zeitraum von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe der Masterar-
beit) beträgt höchstens drei Monate. Das Thema muss so beschaffen sein, dass die Masterarbeit inner-
halb dieser Frist abgeschlossen werden kann. Im Ausnahmefall kann der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses aufgrund eines vor Ablauf der Frist gestellten und begründeten Antrages die Bearbei-
tungszeit um bis zu vier Wochen verlängern. Der Betreuer der Masterarbeit soll zu dem Verlänge-
rungsantrag gehört werden.  
 
(3) Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten vier Wochen der Bear-
beitungszeit ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Im Falle der Wiederholung der Mas-
terarbeit ist die Rückgabe des Themas nur zulässig, wenn der Prüfling bei der Anfertigung seiner ers-
ten Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hatte.  
 
(4) Im Falle einer Behinderung des Prüflings findet § 14 Abs. 4 entsprechende Anwendung. 

 
 

§ 22 
Abgabe der Masterarbeit 

 
Die Masterarbeit ist fristgemäß beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses abzuliefern. Zu dem fest-
gesetzten Abgabetermin ist lediglich die Thesis einzureichen, mit der die Prüfer in der Lage sind, sich 
auf das Kolloquium zur Masterarbeit in der Theorie vorzubereiten. Der Zeitpunkt der Abgabe ist ak-
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tenkundig zu machen; bei der Zustellung der Arbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der Einlieferung 
bei der Post maßgebend. In der Masterarbeit hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass er seine 
Arbeit – bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbst-
ständig angefertigt und keine anderen als die angegebenen und bei Zitaten kenntlich gemachten Quel-
len und Hilfsmittel benutzt hat. 
 
 

§ 23 
Präsentation der Masterarbeit mit Kolloquium  

 
(1) Die Präsentation und das Kolloquium sind Bestandteil derMasterarbeit und dienen der Feststel-
lung, ob der Prüfling fähig ist, die Ergebnisse der Masterarbeit, ihre fachlichen Grundlagen, ihre fach-
übergreifenden Zusammenhänge und außerfachlichen Bezüge mündlich darzustellen und selbständig 
zu begründen und ihre Bedeutung für die Praxis einzuschätzen. Dabei soll auch die Bearbeitung des 
Themas der Masterarbeit mit dem Prüfling erörtert werden. 
 
(2) Zu Präsentation und Kolloquium kann der Prüfling nur zugelassen werden, wenn 

1. die in § 20 Abs. 1 genannten Voraussetzungen für die Zulassung zur Masterarbeit erfüllt sind und 

2. nicht nach dem Ergebnis der Masterarbeit feststeht, dass auch bei Durchführung der Präsentation 
und des Kolloquiums die Prüfungsleistung als “nicht ausreichend” bewertet werden muss. 

Die Zulassung erfolgt von Amts wegen durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, wenn die 
Voraussetzungen nach Satz 1 erfüllt sind. Der Versagungsgrund nach Satz 1 Nr. 2 ist nur dann gege-
ben, wenn zwei Prüfer übereinstimmend die entsprechende Feststellung treffen. Für die Zulassung und 
ihre Versagung gilt im Übrigen § 20 Abs. 4 entsprechend. 
 
(3) Die Präsentation mit Kolloquium dauert etwa 45 Minuten. 
 
(4) Für die bestandene Masterarbeit, einschließlich Präsentation und Kolloquium, werden 30 Kredit-
punkte zuerkannt.  
 
 

§ 24 
Bewertung der Masterarbeit und der Präsentation mit Kolloquium 

 
(1) Die Masterarbeit und die Präsentation mit Kolloquium werden als eine zusammengehörige Prü-
fungsleistung bewertet.  
 
(2) Die Masterarbeit und die zugehörige Präsentation mit Kolloquium sind von zwei Prüfern zu bewer-
ten. Einer der Prüfer soll der Betreuer der Masterarbeit sein. Der zweite Prüfer wird vom Prüfungsaus-
schuss bestimmt. Die Masterarbeit wird grundsätzlich von zwei Prüfern betreut, die beide die Prüfung 
abnehmen. Im Fall des § 19 Abs. 2 Satz 2 muss der zweite Prüfer ein Professor sein. Bei nicht über-
einstimmender Bewertung durch die Prüfer wird die Note der Prüfungsleistung aus dem arithmeti-
schen Mittel der Einzelbewertungen gebildet, sofern nicht bereits vor Durchführung der Präsentation 
und des Kolloquiums erkennbar ist, dass die Differenz der beiden Noten 2,0 oder mehr betragen wür-
de. In diesem Fall bestimmt der Prüfungsausschuss für die Masterarbeit und die zugehörige Präsenta-
tion mit Kolloquium einen dritten Prüfer, der gemeinsam mit den übrigen Prüfern die Präsentation und 
das Kolloquium abnimmt. Die Note der Masterarbeit und der zugehörigen Präsentation mit Kolloqui-
um ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Einzelbewertungen. Die Prüfungs-
leistung kann jedoch nur dann als “ausreichend” oder besser bewertet werden, wenn mindestens zwei 
der Noten “ausreichend” oder besser sind. Alle Bewertungen sind schriftlich zu begründen. 
 
(3) Findet gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 2 eine Präsentation mit Kolloquium nicht statt, gelten die Masterar-
beit und die zugehörige Präsentation mit Kolloquium als “nicht ausreichend” (5,0) bewertet. 
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§ 25 
Ergebnis der Masterprüfung 

 
(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn der Studierende 90 Kreditpunkte erworben hat. 
 
(2) Die Masterprüfung ist nicht bestanden, wenn eine studienbegleitende Prüfung oder die Masterar-
beit und die zugehörige Präsentation mit Kolloquium endgültig als „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet 
worden ist oder als „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet gilt. Über das Nichtbestehen der Masterprüfung 
wird ein Bescheid erteilt, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. Auf Antrag stellt der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses nach der Exmatrikulation eine Bescheinigung aus, die die er-
brachten Prüfungsleistungen und deren Benotung sowie die zur Masterprüfung noch fehlenden Prü-
fungsleistungen enthält. Aus der Bescheinigung muss hervorgehen, dass der Prüfling die Masterprü-
fung endgültig nicht bestanden hat.  
 
 

§ 26 
Zeugnis, Gesamtnote; Diploma Supplement 

 
(1) Über die bestandene Masterprüfung wird unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen 
nach dem Bestehen des Kolloquiums, ein Zeugnis ausgestellt (Abschlusszeugnis). Das Abschluss-
zeugnis enthält die Bewertungen der studienbegleitenden Prüfungen, das Thema der Masterarbeit, die 
Note der Masterarbeit und der zugehörigen Präsentation mit Kolloquium und die Gesamtnote der Mas-
terprüfung. 
 
(2) Die Gesamtnote der Masterprüfung wird aus dem arithmetischen Mittel der Noten der studienbe-
gleitenden Prüfungen und der Note der Masterarbeit und der zugehörigen Präsentation mit Kolloquium 
gemäß § 9 Abs. 4 gebildet. Dabei werden folgende Notengewichte zugrunde gelegt: 

nach Kreditpunkten gewichtetes arithmetisches Mittel der Noten 
der studienbegleitenden Prüfungen 70 %, 

Note der Masterarbeit und der zugehörigen Präsentation mit Kolloquium 30 %. 
 
(3) Das Abschlusszeugnis wird von dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und 
mit dem Siegel des Prüfungsausschusses versehen. Es trägt das Datum des Tages, an dem das Kollo-
quium stattgefunden hat. 
 
(4) Jeder Absolvent erhält als englischsprachige Beilagen zum Zeugnis ein Diploma Supplement und 
ein Transcript of Records. 
 
(5) Ein Studierender, der die Hochschule ohne die bestandene Masterprüfung verlässt, erhält auf An-
trag ein Zeugnis über die im Studiengang erbrachten Prüfungsleistungen (Abgangszeugnis). Absatz 3 
Satz 1 gilt entsprechend. 
 
(6) Auf Antrag des Studierenden werden das Abschluss- oder Abgangszeugnis und die Masterurkun-
de zusätzlich in einer englischsprachigen Fassung ausgestellt. 
 
 

§ 27 
Masterurkunde 

 
(1) Gleichzeitig mit dem Abschlusszeugnis und mit gleichem Datum wird dem Absolventen die Mas-
terurkunde ausgehändigt. Mit ihr wird die Verleihung des Mastergrades gemäß § 2 Abs. 3 beurkundet. 
 
(2) Die Masterurkunde wird vom Dekan des Fachbereichs und vom Vorsitzenden des Prüfungsaus-
schusses unterschrieben und mit dem Siegel der Hochschule Niederrhein versehen. 
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§ 28 
Zusatzmodule 

 
Der Prüfling kann sich in weiteren als den vorgeschriebenen Modulen einer Prüfung unterziehen (Zu-
satzmodule). Die Noten dieser Prüfungen werden auf Antrag des Prüflings in das Abschluss- oder Ab-
gangszeugnis aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht berücksichtigt.  
 
 

§ 29 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
(1) Nach Abschluss des Prüfungsverfahrens wird dem Prüfling auf Antrag Einsicht in seine schriftli-
chen Prüfungsarbeiten, in die darauf bezogenen Gutachten der Prüfer und in die Prüfungsprotokolle 
gewährt. 
 
(2) Die Einsichtnahme ist innerhalb eines Monats nach Aushändigung des Abschluss- oder Abgangs-
zeugnisses oder des Bescheides über die nicht bestandene Masterprüfung bei dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu beantragen. § 32 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gilt entsprechend. Der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 
 
(3) Die Einsichtnahme in die Prüfungsunterlagen, die sich auf eine studienbegleitende Prüfung be-
ziehen, wird dem Prüfling auf Antrag bereits nach Ablegung des jeweiligen Prüfungsversuchs gestat-
tet. Der Antrag ist binnen einem Monat nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu stellen. Im Üb-
rigen gilt Absatz 2 entsprechend. 

 
 

§ 30 
Ungültigkeit von Prüfungen 

 
(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung 
des Abschluss- oder Abgangszeugnisses oder der Bescheinigung nach § 25 Abs. 2 Satz 3 bekannt, so 
kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Er-
bringung der Prüfling getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Masterprüfung für ganz oder 
teilweise nicht bestanden erklären. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der Prüf-
ling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Abschluss- oder 
Abgangszeugnisses oder der Bescheinigung nach § 25 Abs. 2 Satz 3 bekannt, wird dieser Mangel 
durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat der Prüfling die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht er-
wirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 
 
(3) Das unrichtige Abschluss- oder Abgangszeugnis, die unrichtige Masterurkunde oder die unrichti-
ge Bescheinigung nach § 25 Abs. 2 Satz 3 ist einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. Eine 
Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung 
des Abschluss- oder Abgangszeugnisses oder der Bescheinigung nach § 25 Abs. 2 Satz 3 ausgeschlos-
sen. 
 
 

§ 31 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 1. März 2011 in Kraft. Sie wird in den Amtlichen Bekanntma-
chungen der Hochschule Niederrhein veröffentlicht.  



Prüfungs- und Studienplan Anlage I

Nr. Art der Modul Art der Art der Prüfungsform Kredit-
Verpflichtung Lehrveranstaltung Veranstaltung 1. 2. 3. Prüfung punkte

1 Recherche 12 20

P Gestalterische Betrachtung SL 6 b/b P/S mit P/K 10

P Gestalterische Entwicklung PA 6 b/b P/S mit p/K 10

2 Humanwissenschaften 6 10

WP Anthropologie SL 3 b/b mdl. Pr. 5

WP Soziologie SL 3 b/b mdl. Pr. 5

WP Psychologie SL 3 b/b mdl. Pr. 5

WP Philosophie SL 3 b/b mdl. Pr. 5

WP Ethik SL 3 b/b mdl. Pr. 5

3 Analyse und Synthese 12 20

P Themenfindung und Konzeption S 3 u/u mdl. Pr. 5

P Entwurf und Konkretisierung PA 6 b/b P/S mit P/K 10

P Visualisierung, Kommunikation, Kuratieren SL 3 u/u P/S mit P/K 5

4 Strategie 6 10

WP Designstrategie, Designmanagement SL 1,5 b/b Klausur/mdl. Pr. 2,5

WP Marketing SL 1,5 b/b Klausur/mdl. Pr. 2,5

WP Zukunftsforschung S 1,5 b/b Klausur/mdl. Pr. 2,5

WP Methodologie S 1,5 b/b Klausur/mdl. Pr. 2,5

P Themenplenum SL 3 u/u P/S mit P/K 5

5 Masterarbeit (geregelt in §§ 19 bis 24) 12 30

Masterarbeit PA 6

Präsentation mit Kolloquium PA 6

Summe SWS: 18 18 12 90

Abkürzungen:

SWS = Semesterwochenstunden

P = Pflichtveranstaltung

WP = Wahlpflichtveranstaltung (zu belegen und mit Prüfung abzuschließen sind so viele Veranstaltungen, wie zur Erreichung

der angegebenen SWS-Summe des Moduls erforderlich)

SL = Seminaristische Lehrveranstaltung

Ü = Übung

PA = Projektarbeit

S = Seminar

b/b = benotet und begrenzt (zweimal) wiederholbar

u/u = unbenotet und unbegrenzt wiederholbar

P/S mit P/K = Projekt- oder Studienarbeit mit Präsentation und Kolloquium

mdl. Pr. = mündliche Prüfung

Semester / SWS

48

Masterarbeit


